
Nach Elternzeit: Teilzeit oder "selber vertreten"?
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Hallo Kerstin,

hier kommen die Vorteile der Elternzeit:

- du bekommst 31€ Zuschuss zur Krankenkasse - solange du unter 20 (oder 21 Stunden
arbeitetst)
- für deine Pension werden dir volle 28 Stunden angerechnet
- du kannst flexibel arbeiten und jedes Halbjahr neu deine Stundenzahl festlegen

Hier noch ein Tipp: Wenn du deine Elternzeit vor Ablauf der 3 Jahre beendest, lass dir
unterschreiben, dass du den Rest der Zeit (z.B. 5 Monate) später noch nehmen kannst. Du
müsstest dies dann tun bevor dein Kind 8 wird, ansonsten verfallen die Monate einfach. Wer
weiß, wofür das gut ist.

Viele Grüße

1
https://www.lehrerforen.de/thread/25178-nach-elternzeit-teilzeit-oder-selber-
vertreten/?postID=204564#post204564

https://www.lehrerforen.de/thread/25178-nach-elternzeit-teilzeit-oder-selber-vertreten/?postID=204564#post204564
https://www.lehrerforen.de/thread/25178-nach-elternzeit-teilzeit-oder-selber-vertreten/?postID=204564#post204564

